
§ 23 Bearbeitungen und Umgestaltungen.  1Bearbeitungen oder andere 
Umgestaltungen des Werkes dürfen nur mit Einwilligung des Urhebers des 
bearbeiteten oder umgestalteten Werkes veröffentlicht oder verwertet werden. 
²Handelt es sich um eine Verfilmung des Werkes, um die Ausführung von Plänen und 
Entwürfen eines Werkes der bildenden Künste, um den Nachbau eines Werkes der 
Baukunst oder um die Bearbeitung oder Umgestaltung eines Datenbankwerkes, so 
bedarf bereits das Herstellen der Bearbeitung oder Umgestaltung der Einwilligung 
des Urhebers. 
 
§ 24 Freie Benutzung.  (1) Ein selbständiges Werk, das in freier Benutzung des 
Werkes eines anderen geschaffen worden ist, darf ohne Zustimmung des Urhebers 
des benutzten Werkes veröffentlicht und verwertet werden. 
    (2) Absatz 1 gilt nicht für die Benutzung eines Werkes der Musik, durch welche 
eine Melodie erkennbar dem Werk entnommen und einem neuen Werk zugrunde 
gelegt wird. 

 
§ 48 Öffentliche Reden.  (1) Zulässig ist 
1.  die Vervielfältigung und Verbreitung von Reden über Tagesfragen in 
    Zeitungen, Zeitschriften sowie in anderen Druckschriften oder sonstigen 
    Datenträgern, die im Wesentlichen den Tagesinteressen Rechnung tragen, 
    wenn die Reden bei öffentlichen Versammlungen gehalten oder durch 
    öffentliche Wiedergabe im Sinne von § 19a oder § 20 veröffentlicht worden 
    sind, sowie die öffentliche Wiedergabe solcher Reden, 
2.  die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe von Reden, 
    die bei öffentlichen Verhandlungen vor staatlichen, kommunalen oder 
    kirchlichen Organen gehalten worden sind. 
    (2) Unzulässig ist jedoch die Vervielfältigung und Verbreitung der in Absatz 1 Nr. 2 
bezeichneten Reden in Form einer Sammlung, die überwiegend Reden desselben 
Urhebers enthält. 
 
§ 50 Berichterstattung über Tagesereignisse.  Zur Berichterstattung über 
Tagesereignisse durch Funk oder durch ähnliche technische Mittel, in Zeitungen, 
Zeitschriften und in anderen Druckschriften oder sonstigen Datenträgern, die im 
Wesentlichen Tagesinteressen Rechnung tragen, sowie im Film, ist die 
Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe von Werken, die im Verlauf 
dieser Ereignisse wahrnehmbar werden, in einem durch den Zweck gebotenen 
Umfang zulässig. 
 
§ 51 Zitate.  Zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche 
Wiedergabe, wenn in einem durch den Zweck gebotenen Umfang 
1.  einzelne Werke nach dem Erscheinen in ein selbständiges wissenschaftliches 
     Werk zur Erläuterung des Inhalts aufgenommen werden, 
2.  Stellen eines Werkes nach der Veröffentlichung in einem selbständigen 
     Sprachwerk angeführt werden, 
3.  einzelne Stellen eines erschienenen Werkes der Musik in einem 
     selbständigen Werk der Musik angeführt werden. 
 
§ 57 Unwesentliches Beiwerk.  Zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und 
öffentliche Wiedergabe von Werken, wenn sie als unwesentliches Beiwerk neben 
dem eigentlichen Gegenstand der Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentlichen 
Wiedergabe anzusehen sind. 



 
§ 59 Werke an öffentlichen Plätzen.  (1) 1Zulässig ist, Werke, die sich bleibend an 
öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen befinden, mit Mitteln der Malerei oder 
Graphik, durch Lichtbild oder durch Film zu vervielfältigen, zu verbreiten und 
öffentlich wiederzugeben. ²Bei Bauwerken erstrecken sich diese Befugnisse nur auf 
die äußere Ansicht. 
    (2) Die Vervielfältigungen dürfen nicht an einem Bauwerk vorgenommen werden. 


